
Entscheidet sich H für den Rücktritt gegenüber L, so kann er diesen Posten im Rahmen von
§ 478 II BGB also nicht mehr geltend machen. Im Ergebnis hat H also aus § 478 II BGB einen
(verschuldensunabhängigen) Anspruch (nur) auf die Retourenkosten. Nach hM (MüKoBGB/
S. Lorenz aaO § 478 Rn. 27; Maultzsch JuS 2002, 1171 [1173]) müssen die Retourenkosten
aber bereits angefallen sein; einen Anspruch auf Vorschuss oder Freistellung gewährt § 478 II
BGB nicht (aA BeckOK BGB/Faust aaO § 478 Rn. 27).

2. §§ 437 Nr. 3, 280 I BGB
Ein Ersatz der Verwaltungskosten kann schließlich noch auf §§ 437 Nr. 3, 280 I BGB gestützt
werden, nicht hingegen auf §§ 683 S. 1, 670 BGB (vgl. MüKoBGB/S. Lorenz aaO § 478
Rn. 29 b), da die Rückabwicklung durch H gegenüber K kein Geschäft des L ist.

3. Ergebnis
H hat einen Anspruch gegen L auf Ersatz der Retourenkosten, nachdem sie H tatsächlich
entstanden sind.

C. PROZESSUALE HINWEISE
Fraglich ist, ob H neben dem Widerspruch noch weitere prozessuale Schritte anzuraten sind.
H liefe Gefahr, dass das Gericht im Prozess mit K nach Beweisaufnahme etwa einen Sach-
mangel erkennt und H in der Haftung sieht, ohne dass ein Gericht in einem möglichen Prozess
mit L hieran gebunden wäre: In materielle Rechtskraft (§ 322 ZPO) erwächst nämlich nur der
Urteilsspruch, nicht aber seine Begründung. Das Zweitgericht könnte nach einer Beweisauf-
nahme etwa zu der Auffassung gelangen, dass das verlorene Mobiltelefon nicht mangelhaft,
sondern der Defekt nur vorgeschoben war. Um dieses prozessuale Risiko zu vermeiden,
könnte H im Erstprozess gegen K dem L nach § 72 I Alt. 1 ZPO den Streit verkünden mit der
Folge, dass das Gericht im Zweitprozess gegen L nicht von der Feststellung und rechtlichen
Beurteilung der Tatsachen aus dem Erstprozess (etwa in der Frage des Mangels) zum Nachteil
des H abweichen könnte (§§ 74 I, 68 ZPO). Um eine möglichst umfassende Bindungswirkung
(§ 73 III ZPO) sicherzustellen, sollte H bereits am Anfang des Erstprozesses dem L in der
Form des § 73 ZPO den Streit verkünden; die Streitverkündung soll sogar bereits im Mahn-
verfahren zulässig sein (MüKoZPO/Schultes, Münchener Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2008,
§ 72 Rn. 2).

D. GESAMTERGEBNIS
H schuldet K nicht die Rückgewähr des Kaufpreises, aber die Nachlieferung des bestellten
Mobiltelefons. Dieser Pflicht muss H umgehend nachkommen, um ein formales Nacherfül-
lungsverlangen der K zu vermeiden. H sollte zugleich Widerspruch gegen den Mahnbescheid
einlegen und im Falle einer Verweigerung der Rückabwicklung durch L diesem den Streit
verkünden. Von L kann H den Einkaufspreis und die Kosten der Retourenabwicklung
fordern; Wertersatz für das bei K abhanden gekommene Mobiltelefon schulden weder K
noch H.
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neue glückliche Leben der beiden. O lebt mit B in einer prunkvollen Villa, deren Eigentümerin
die B ist. Während das Erdgeschoss der Villa aus Gewerberäumen besteht, in denen O montags
bis freitags arbeitet, befindet sich im Obergeschoss der Wohnbereich von O und B.

Am Sonntag, den 6.3.2011, beschließt K ihrem Ärger Luft zu machen und die Villa der B
niederzubrennen. Dafür besorgt sie sich einen vollen Benzinkanister und deponiert diesen im
Kofferraum ihres Pkw. Kurz bevor K losfahren will, bemerkt sie, dass die Prüfplakette ihres
Fahrzeugs anzeigt, dass sie dieses bereits im Jahr 2010 zur Hauptuntersuchung hätte bringen
müssen. Aus Angst, deswegen von der Polizei angehalten zu werden, die ihr womöglich noch
ein Bußgeld aufbrummt, greift sie kurzerhand in ihre Handtasche, holt einen rosafarbenen
Nagellack hervor und übermalt damit die braune Plakette am hinteren Kennzeichen, ohne die
Zahlen auf der Plakette zu verändern. Bei genauerer Betrachtung fällt die farbliche Verände-
rung aufgrund der recht plumpen Ausführung sofort auf. Aus weiterer Entfernung wirkt die
Plakette aber tatsächlich rosafarben. K fährt, wie geplant und ohne von der Polizei angehalten
zu werden, zu der Villa der B.

An der Villa angekommen, übergießt K den mit einer Holzvertäfelung ausgestalteten Ein-
gangsbereich mit Benzin und zündet diesen an. Sie weiß, dass sich O und B, wie jeden
Sonntag, auf einer Wanderung befinden. Das Feuer breitet sich in Windeseile aus, sodass nach
kurzer Zeit ein Großteil des Erdgeschosses in Flammen steht. Die Flammen drohen auch das
Obergeschoss zu erfassen. Das kann die inzwischen von Nachbarn alarmierte Feuerwehr aber
gerade noch verhindern.

Bearbeitervermerk: Prüfen Sie die Strafbarkeit der K ausschließlich nach dem StGB. Erforder-
liche Strafanträge gelten als gestellt.

Die unterschiedlichen Untergrundfarben auf Prüfplaketten sind bestimmten Jahren zugeord-
net, in denen das Fahrzeug zur Hauptuntersuchung gebracht werden muss. Die Farben
wechseln jährlich (Jahr 2010: braun, Jahr 2011: rosa).

§ 29 VII 4 StVZO lautet: Befindet sich an einem Fahrzeug, das mit einer Prüfplakette oder
einer Prüfmarke in Verbindung mit einem SP-Schild (Sicherheits-Prüfschild) versehen sein
muss, keine gültige Prüfplakette oder keine gültige Prüfmarke, so kann die Zulassungsbehörde
für die Zeit bis zur Anbringung der vorgenannten Nachweise den Betrieb des Fahrzeugs im
öffentlichen Verkehr untersagen oder beschränken. Die betroffene Person hat das Verbot oder
die Beschränkung zu beachten.

Bei den Eigentumsverhältnissen der Prüfplakette in Verbindung mit dem amtlichen Kenn-
zeichen ist Miteigentum zwischen K und der Zulassungsbehörde zu unterstellen.

& LÖSUNG

Vgl. AG Waldbröl Urt. v. 19.7.2005 – 4 Ds 385/05, NJW 2005, 2870 ff. (abgewandelt).

ERSTER TATKOMPLEX: DAS ÜBERMALEN DER PRÜFPLAKETTE

A. STRAFBARKEIT DER K GEMÄß § 267 I VAR. 2 UND VAR. 3 STGB
K könnte sich durch das Übermalen der Prüfplakette einer Urkundenfälschung strafbar
gemacht haben.

I. Objektiver Tatbestand
A müsste eine echte Urkunde verfälscht bzw. eine verfälschte Urkunde gebraucht haben.

1. Urkunde
Eine Urkunde ist jede verkörperte Gedankenerklärung, die zum Beweis im Rechtsverkehr ge-
eignet und bestimmt ist und ihren Aussteller erkennen lässt (BGHSt 3, 82 [84]; 4, 284 [285];
13, 235; Wessels/Hettinger, Strafrecht BT I, 35. Aufl. 2011, § 18 Rn. 790). Fraglich ist, ob es
sich bei der Prüfplakette in Verbindung mit einem amtlichen Kennzeichen um eine Urkunde
handelt. Unter den Urkundsbegriff fallen aber nicht nur Schriftstücke, sondern auch so-
genannte Beweiszeichen in Form von Zeichen und Symbolen (NK-StGB/Puppe, Nomos-
Kommentar zum StGB, 3. Aufl. 2010, § 267 Rn. 58). In Verbindung mit dem amtlichen Kenn-
zeichen müsste die Prüfplakette die Verkörperung einer Gedankenerklärung darstellen. Die
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